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Raumlufttechnische Anlage oder freie Lüftung? 

 

Eine relevante Frage auch beim Blower-Door-Test 

 

Wer einen Blower-Door-Test als Schlussmessung durch-

führen will, muss wissen, wie das Gebäude gelüftet wird. 

Denn die Art des Lüftungssystems wirkt sich direkt auf den 

Dichtheitstest aus. Auskunft zu erhalten ist für Messteams 

allerdings nicht immer ganz einfach. Der Fachverband Luft-

dichtheit im Bauwesen gibt Tipps dazu, erklärt Zusammen-

hänge und stellt ein Hilfsmittel bereit. 

 

Bei EnEV-Schlussmessungen beschränken sich lüftungsab-

hängige Besonderheiten auf unterschiedliche Dichtheitsan-

forderungen, die Gebäude mit sogenannter freier Lüftung 

und solche mit einer raumlufttechnischen Anlage (RLT) erfül-

len müssen. Erfolgt die Messung im Rahmen des Gebäude-

energiegesetzes GEG, kommt noch ein praktischer Aspekt 

hinzu: Hier unterscheidet sich zudem die Art und Weise, wie 

die Messteams das Gebäude auf die Überprüfung vorberei-

ten. 

 

Nur verschließen oder abdichten? 

Außenluftdurchlässe, die zur freien Lüftung dienen, wie zum 

Beispiel Fensterfalzlüfter oder Einzelventilatoren im fenster-

losen Badezimmer, darf man für die GEG-Schlussmessung 

lediglich mit eventuell dafür vorhandenen Vorrichtungen ver-

schließen. Bauteile einer RLT-Anlage müssen dagegen stets 

abgedichtet werden. Um das Gebäude für den Blower-Door-

Test jeweils korrekt vorzubereiten und den entsprechenden 
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Aufwand kalkulieren zu können, müssen Messteams mög-

lichst schon vor Angebotsabgabe wissen, womit sie es zu tun 

haben. „Viele unserer messenden Mitglieder beklagen aber, 

dass ihnen diese Information immer wieder fehlt. Auch weil 

ihre Kontaktpersonen sich mit Lüftungsfragen nicht ausken-

nen“, stellt Oliver Solcher vom Fachverband Luftdichtheit im 

Bauwesen (FLiB e. V.) fest. 

 

Der Energieausweis hilft weiter 

„Entscheidend ist, was in der Energiebedarfsberechnung 

oder im Energieausweis steht“, erklärt Solcher. Wurde etwa 

beim Berechnen eine „Zu-Abluftanlage“ zur Belüftung des 

Gebäudes angesetzt oder im Energieausweis das Kästchen 

neben „Lüftungsanlage“ angekreuzt, handelt es sich um eine 

raumlufttechnische Anlage im Sinne des GEG. Folglich wird 

abgedichtet. Hat man aber ein Entlüftungssystem beispiels-

weise nur fürs fensterlose Bad geplant, erfolgt die Bedarfsbe-

rechnung mit „freier Lüftung“ und das Kreuz im Energieaus-

weis steht bei „Fenster-“ oder „Schachtlüftung“. Dann genügt 

normales Verschließen. 

 

Ein Ventilator macht noch keine Lüftungsanlage 

Für Verwirrung sorgt gelegentlich, dass raumlufttechnische 

Anlagen auch als ventilatorgestützte Lüftung bezeichnet wer-

den. „Manche setzen darum das Vorhandensein von Ventila-

toren mit einer RLT im Sinne des GEG oder der EnEV gleich. 

Doch das ist ein Trugschluss“, betont der FLiB-Experte. Im 

Zweifelsfall müsse man nach dem Zweck fragen, den die 

verbauten Lüftungselemente erfüllen sollen. Geht es rein 

darum, den Bautenschutz sicherzustellen, gehören sie zur 

freien Lüftung. Denn der aus hygienischen und gesundheit-

lichen Gründen notwendige Luftaustausch erfolgt hier weiter 

über die Fenster. RLT-Anlagen dagegen übernehmen auch 

diesen hygienischen Luftwechsel. In einer solchen Wohnung 

kann, wer möchte, komplett aufs Fensteröffnen verzichten. 

Außer vielleicht, wenn es drinnen im Sommer zu heiß wird. 
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Auf den Stichtag achten 

Ob beziehungsweise welche Bauteile für eine Blower-Door-

Schlussmessung abzudichten sind, hängt auch davon ab, 

welche Rechtslage für das Prüfobjekt überhaupt gilt. Dabei 

zählt das Datum des Bauantrags oder der Bauanzeige. Noch 

laufen zahlreiche Bauvorhaben, die vor Inkrafttreten des 

GEG am 1. November 2020 beantragt wurden. Sie werden in 

der Regel noch nach EnEV-Vorgaben überprüft. Erst vom 

Stichtag an greift das Gebäudeenergiegesetz. Damit Mess-

teams die für ihre Arbeit relevanten Informationen und Daten 

einfacher zusammentragen können, hat der FLiB einen spe-

ziellen Abfragebogen zur Weitergabe an potentielle Auftrag-

geber entwickelt. Er eignet sich vor allem für Objekte in der 

Größe von Einfamilienhäusern und kleineren Mehrfamilien-

häusern. Unter www.flib.de steht er zum kostenfreien Down-

load bereit.  

 

 

Zwei Fotos auf der Folgeseite! 

 

 

 

* 

 
Für weitere Presseauskünfte und Rückfragen: 

Dipl.-Ing. (FH) Oliver Solcher 
Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V. (FLiB) 

Storkower Straße 158, 10407 Berlin, 
Telefon: 030-29 03 56 34, Telefax: 030-29 03 57 72, 

E-Mail: info@flib.de 

 

 

 

 

 

Unter www.flib.de, Rubrik: Presse, stehen neben dem vorliegenden auch 
alle älteren Pressetexte und –bilder des FLiB e.V. zum Download bereit. 
 
Letzte herausgegebene Presseinfo: 
„Mehrheitlich gute Erfahrungen mit neuer Messnorm“ 
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Entlüftungssystem eines fensterlosen Bades oder Bauteil 

einer Lüftungsanlage für die gesamte Wohnung?  

Von der Antwort hängt ab, welche Maßnahmen Blower-Door-

Messteams für eine GEG-Schlussmessung ergreifen müssen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eckdaten für Blower-Door-Test gesucht: Bevor es ans 

Messen gehen kann, brauchen Messteams zahlreiche Infos 

zum Objekt. Ein neuer Fragebogen des FLiB e. V. hilft bei 

deren Abfrage. Zu finden unter www.flib.de. 
 
beide Fotos: FLiB e. V.  
Veröffentlichung bei Quellenangabe honorarfrei. Belegexemplar erbeten. 

 

 


